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"Für tarifbeschäftigte Lehrkräfte können bei bevorstehender Beendigung des
Arbeitsverhältnisses die Beschäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen
(vorläufiges Zeugnis, § 35 Abs. 3 TV-L). Für qualifizierte Dienstzeugnisse (§ 93 Abs. 2 Satz 2
LBG), die u.a. auch Auskunft über die ausgeübten Tätigkeiten und erbrachten Leistungen
geben, ist die Zuständigkeit der Bezirksregierung gegeben."

Dieses wird vom SL ausgestellt.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/37732-bescheinigung-f%C3%BCr-arbeitsagentur-von-schule-oder-
bezirksregierung-auszuf%C3%BCllen/?postID=354974#post354974

https://www.lehrerforen.de/thread/37732-bescheinigung-f%C3%BCr-arbeitsagentur-von-schule-oder-bezirksregierung-auszuf%C3%BCllen/?postID=354974#post354974
https://www.lehrerforen.de/thread/37732-bescheinigung-f%C3%BCr-arbeitsagentur-von-schule-oder-bezirksregierung-auszuf%C3%BCllen/?postID=354974#post354974

